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Dldenburgisches
Gemeinde - Blatt.
Erscheint wöchentlich: Donnerstags . Bierteljährl . Pränum .-Preis 50 ^

1878. Donnerstag , 23 . October. 43.

Bekanntmachungen.
1 ) Die bisherigen Schornsteinfegergehülfen Magnus Adolf

Gottlieb Sonnewald und Heinrich Friedrich Blunk , beide Hie¬
selbst , sind als fünfter bezw. sechster Schornsteinfegermeister in
dem die Stadt Oldenburg und das Amt Oldenburg , mit Aus¬
nahme der Gemeinden Rastede und Wiefelstede, umfassenden
Kehrbezirke zugelassen.

Oldenburg , aus dem Stadtmagistrate , 1879 October 14.
v . Schrenck.

2) Mit Ende dieses Jahres scheiden folgende Mitgliederaus dem Stadtrathe aus:
u . aus der Classe der Angestellten re . ; Landgerichtsrathvr . Roggemann , Landgerichtsrath Tenge , Ersparungscassenver-walter Jnspector Weber;
b aus der Classe der Kaufleute und Fabrikanten : Kauf¬

mann C . Dinklage, Bankdirector Thorade , Kaufmann Weinberg;
o . aus der Classe der übrigen Gemeindebürger ; Schlosser¬

meister Früstück , Uhrmacher Wiebking , Proprietair Reyersbach;
wogegen in Function bleiben:

in Classe nt Registrator Helmerichs , Hauptcassen-Jnspectortom Dieck , Sekretair Lipsius,
in Classe b : Kaufmann Rabeling , Kaufmann Bruhn, Fa¬brikant Beeck;
in Classe e . Zimmermeister Wempe funr . , Bildhauer

Högl suur. , Conditor C. Wöbcken.
Desgleichen scheiden zu demselben Zeitpunkte aus der Ver¬

tretung des Stadtgebiets folgende Mitglieder aus:
Eisenbahnbote Gerhard Mönnich , Tischler Herm. Harms,

Mauermeister Gerhard Oetken , Lehrer Uster;
wogegen in Function bleiben:

Gutsbesitzer Haake , Diedrichsfeld, Landmann A . Buddel¬
mann , Landmann H. Wiemken, Küpker Christian Haake, AntonDierks.



Dem Obigen nach sind zu wählen:
I . zum Stadtrath : 9 Mitglieder und zwar sämmtlich

auf 4 Jahre.
Von den zu Wählenden müssen:
a . drei der Classe der Reichs- , Hos- und Staatsbeamten,

der Militairpersonen von Offfciersrang , welche Gemeindebürger
sind und nicht zu den servisberechtigten Militairpersonen des
activen Dienststandes gehören , der Geistlichen , Aerzte , Anwälte,
Organisten , Küster und der öffentlich angestellten Lehrer, soweit
diese nicht im Dienste der Stadtgemeinde stehen i

d . drei der Classe der Kaufleute und Fabrikanten,
a . drei der Classe der übrigen Gemeindebürger der Stadt

angehören.
II . Zur Vertretung des Stadtgebietes: 4 Mitglieder

und zwar sämmtlich auf 4 Jahre.
Die Hälfte der Mitglieder des Stadtraths muß aus

Hausbesitzern im Sinne des Art . 11 H 2 der revidirten Gem .-
Ordn . bestehen : unter den 6 Mitgliedern aus der Classe der
Angestellten rc . müssen wenigstens drei unwiderruflich angestellte
Staatsbeamte sich befinden : von den neun Mitgliedern der Ver¬
tretung des Stadtgebiets müssen wenigstens sechs Grundbesitzer
im Sinne des Art . 11 K 1 der revidirten Gem .-Ordnung sein.
Stimmberechtigt und unter vorstehenden Modificationen wählbar
ist jeder in der Stadt bezw. im Stadtgebiete wohnende selb¬
ständige männliche Gemeindebürger, welcher das 24.
Lebensjahr vollendet hat und entweder mit einem Hause oder
Grundstücke Zu Eigenthums - , erblichen Nutzungs- oder Nieß¬
brauchsrechte in der Gemeinde angesessen ist , oder sollst zu den
Gemeindelasten beigetragen hat.

Die Listen der wahlberechtigten und wählbaren Personen
für beide Wahlen liegen vom 27 . d . Mts . bis zum 10 . k.
Mts . im Geschäftslocale des Actuars Stammer in der Schütting¬
straße zur öffentlichen Einsicht aus . Erinnerungen gegen die
Richtigkeit dieser Listen sind bei Strafe des Ausschlusses inner¬
halb jener Frist beim Magistrat einzubringen, indeß kann auch
nach Feststellung der Stimmlisten ein Gemeindebürger wegen
einer den Nichtbesitz der Stimmberechtigung oder den Verlust
der Ausübung derselben darchuenden Thatsache gestrichen oder
auf Antrag des Betheiligten wegen später erfolgten Erwerbes
der Stimmberechtigung eingetragen werden. Nur die in den
Stimmlisten aufgesührten Personen sind zur Theilnahme an der
Wahl berechtigt.

Die Wahl der Mitglieder des Stadtraths findet am
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Montag, den 24 . November d . I . , im Sitzungszimmer
des RathHauses

statt . Die Stimmzettel können daselbst von Morgens 10 Uhr
bis Mittags 12 ^/g Uhr abgegeben werden. Um 12Hz Uhr
wird mit der Ziehung der Stimmzettel begonnen werden.

Die Wahl der Mitglieder der Vertretung des Stadt¬
gebiets wird aus
Mittwoch , den 26 . November d . I . , im Hause des Wirths

Brötje zum Ziegelhofc
angesetzt. Die Stimmzettel können von Morgens 10 Uhr bis
Mittags 12 sitz Uhr abgegeben werden. Um 12 (/g Uhr wird
die Ziehung der Stimmzettel beginnen.

Die Wahlvrotocolle werden mit den Stimmlisten 7 Tage
lang nach den betr . Wahltcrminen in der Magistratsregistratur
zur Einsicht der Stimmberechtigten offen liegen.

Oldenburgs aus dem Stadtmagistrate , den 18 . Octbr . 1879.
v . Schrenck.

3 ) Die Register der in der zweiten Hälfte des künftigen
Monats zu zahlenden über die Schulachten im Stadtgebiet
Oldenburg repartirten Umlagen von des Jahres -Vetrages
der Einkommensteuer liegen vom 25 . d . bis 7 . k. Mts . auf dem
Rathhause offen.

Oldenburg , aus dem Vorstande der Schulacht I . und II.
im Stadtgebiete Oldenburg , 1879 Oktober 14.

v . Schrenck.

Q öffentliche Sitzung des Magistrats , Stadt¬
raths u Gesammtstädtraths am TL . Oct . 18 - S

Es wurde verhandelt:
I . In gemeinschaftlicher Sitzung des Magistrats und Stadtraths:

1 . Aus Antrag des Magistrats wurde das an die Wall¬
straße und an den Wall grenzende Areal (Keilstück ) bei der
Stadtmädchenschule ausgewählt , um dort ein Spritzenhaus zu
erbauen. Ein specieller Kostenanschlag für das letztere ist der
Versammlung demnächst zu weiterer Beschlußfassung vorzulegen.

II . Vom Gesammtstadtrath:
2 . Der Gesammtstadtrath erwählte den Rathsherrn Schäfer

als Wahlmann für die Wahl eines Mitgliedes der Preiser-
mittelungs -Commission.

III . Vom Stadtrath:
3 . Auf Antrag des Magistrats vom 17 . Oktober d . I.

wurde beschlossen , dem in der Osternburger Schulacht wohnen¬
den Postschaffner Lanz das Schulgeld für seinen zweiten die
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hiesige Stadtknabenschule besuchenden Sohn für die Zeit von
Mai d . I . bis Mai k. I . aus die Hälfte zu ermäßigen und
zugleich den Zuschlag zu erlassen.

4 . Auf Antrag des Magistrats vom 17 . October d . I.
Wurde die Gültigkeit des Beschlusses vom 14 . Januar d . I.
in Betreff des Nachtwächters Strunck bis zum 1 . Mai 1880
verlängert.

5 . Der vom Stadtmagistrat vorgelegte Entwurf eines
Polizeigebots betr. die Anschlagung von Reihennummern und
Straßenschildern an die Häuser , wurde in dem in der Anlage
enthaltenen Wortlaut genehmigt.

6 . Der Stadtrath war mit dem Vorschläge des Magistrats
einverstanden, von der Erbauung eines Leichenhauses vorläufig
Abstand zu nehmen , nachdem ein von den Herren Tenge und
Thorade gestellter dahin gehender Antrag , ein Project , welches
mit weniger Kosten verbunden sei vorzulegen, abgelehnt war.

7 . Für die Herrichtung bezw. Verbesserung der Blitzab¬
leiter-Anlagen auf sämmtlichen städtischen Schulen wurden nach
dem Anträge des Magistrats vom 6 . d . Mts . 1800 be¬
willigt.

8 . Auf mündlichen Antrag des Magistrats wurde be¬
schlossen , für die Ausarbeitung eines Entwurfs betr . Anlegung
von Straßen eine Commission niederzusetzen, und wurden Sei¬
tens des Stadtraths in diese Commission die Herren Rogge-
mann , Tenge und Dinklage gewählt.

» Auf Grund des Art . 35 der revidirtm Gemeindcordnung wird mit^
Zustimmung des Stadtraths und Genehmigung des Großherzvglichcn
Staatsministcriums , Departement des Innern , Folgendes ungeordnet:

Z 1 . Sämmtliche Wobnhnuser der engeren Stadt sollen mit Reihen¬
nummern auf Schildern von gleicher Form und Farbe versehen werden.

Z 2 . Die erste Anschaffung und das Anhcstcn der Rummerschildcr
geschieht Seitens des Stadtmagistrats , die Unterhaltung und etwaige
Erneuerung derselben fallt den Eigenthümern der betreffenden Wohn¬
häuser zur Last.

Z 3 . Ein Versetzen oder Verrücken der Nummerschilder ist nur
nach vorgängiger Erlaubnis ; des Stadtmagistrats zulässig . Zuwider¬
handelnde werden mit Brüche bis zu 10 -//L bestraft.

Z 4 . Die zur Bezeichnung der Straßen dienenden Schilder werden
auf städtische Kosten angeschafft und angeschlagen . Die Eigcnthümerder betreffenden Häuser haben das Anschlägen zu dulden ; die Beseitigungetwa dabei vorkommendcr Beschädigungen bewirkt die Stadt.

A 5 . Die Hauseigenthümer haben das Befestigen der Straßen¬laternen nebst zugehöriger Leitung an ihren Häusern zu dulden ; die
Beseitigung etwa dabei vorkommender Beschädigungen bewirkt die Stadt.

Verantwortlicher Rednctcur : Bcscler.
Druck und Verlag von Gerhard Stalling in Oldenburg.
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